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Fachtip des Monats

Rechnungswesen

C4RG0 DOM/Z/L rf/e affi/gaèe //es o/Y/o/7«a«z/??äw/g z;/ge?e/7/e« Gepäc^y

Offiziere und höhere Unteroffiziere mit ordonnanzmässig zugeteiltem Gepäck (z. B.

Rucksack, Of-Koffer und Bürokiste) dürfen n/'c/jf wie fälschlicherweise angenommen
wird, ihr Gepäck mit CARGO DOMIZIL als Stückgut zulasten Truppe aufgeben.

Segrw«f/«/7g: Gemäss Verwaltungsreglement Ziffern 261.2,3,5; 262 und 266 sind ordon-
nanzmässige Gepäckstücke mit dem Verrechnungsabschnitt zum Marschbefehl oder
dem Gutschein für Militärtransporte (Form. 7.26) aufzugeben. Diese Gepäckstücke gel-
ten als Passagiergut und nicht als Stückgut. Ebenfalls wird gemäss VRA 33 ein Transport-
kostenbeitrag (Camionnage-Entschädigung) ausgerichtet. Im Reglement Vorschriften
über Militärtransporte (52.34) wird obige Begründung bestätigt (Militärreisegepäck Zif-
fer 31).
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